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(57) Zusammenfassung: Spielzeugverpackung für Spiel-
zeug-Bauelemente eines Baukastensystems, insbesondere
blockartige Bausteine, die auf einer Seite mit vorstehenden
Stecknoppen (18) und vorzugsweise auf ihrer anderen Sei-
te mit komplementären Steckaufnahmen (22) versehen sind,
die vorzugsweise in regelmäßigen Abständen für die Steck-
verbindung mehrerer Bauelemente untereinander ausgebil-
det sind, bei der die in Art einer Schachtel oder Box ausge-
bildete Verpackung aus einem Behälterunterteil und einem
darauf aufsetzbaren Deckel (4) gebildet ist, wobei das Behäl-
terunterteil (2) einen Boden (6) und daran vorzugsweise um-
laufend angeordnete Seitenwände (8 bis 14) aufweist, wobei
zumindest das Behälterunterteil (2) auf mindestens einem
Teil seiner Innenfläche (16) oder seiner Außenfläche (20) mit
einer mit der Steckmimik der Bauelemente bzw. Bausteine
komplementären Anordnung und Ausbildung von Stecknop-
pen (18) oder Steckaufnahmen (19) versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spielzeugverpa-
ckung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so-
wie ein System auf Basis einer solchen Verpackung.

[0002] Die Erfindung betrifft insbesondere eine Ver-
packung für Bausteine, Bauklötze, oder derglei-
chen Baufiguren und -gegenstände aus insbeson-
dere Kunststoff, mitunter aus Holz. Entsprechende
Bausteile sind blockartig in unterschiedlichen Grö-
ßen und zwar vorzugsweise mit einem quaderarti-
gen Blockteil ausgebildet und vorzugsweise mindes-
tens auf einer Seite mit Stecknoppen und zumeist
auf der gegenüberliegenden Seite mit komplementä-
re Steckaufnahmen in regelmäßiger Anordnung ver-
sehen. Bausteine, Bauklötze und Baufiguren dieser
Art haben eine sehr hohe Marktakzeptanz und stel-
len eine Massenware dar. Nach aktuellen Umfragen
spielen ca. 90% der Kinder in Europa und auch welt-
weit mit derartigen Bausteinen und zwar vornehmlich
im Altersbereich zwischen 2 und 12 Jahren. Diese
Bauklötze werden üblicherweise in Schachteln aus
Kartonage versandfertig gemacht, die entweder über
den Internethandel oder in Spielzeugwarengeschäf-
ten verkauft werden. Diese Schachteln aus Karton
sind üblicherweise, um einen nicht-berechtigten Zu-
griff während Transport und Lagerung zu vermeiden,
mit einer Schutzfolie, zumeist einer transparenten
Kunststofffolie, umhüllt.

[0003] Nach Benutzung wird die Verpackung übli-
cherweise weggeworfen, was natürlich aus Umwelt-
gründen trotz der Möglichkeit des Recycelns derarti-
ger Kartonage-Verpackungen außerordentlich nach-
teilhaft ist. Gleichwohl ist diese Art der Verpackung
aus Kartonschachteln, gebildet aus einem boxartigen
Behälterunterteil und einem darauf aufsetzbaren De-
ckel, seit Jahrzehnten unverändert für diese Spiel-
zeug-Bauklötze in Verwendung.

[0004] Die Erfinder haben erkannt, dass zum ei-
nen eine Bereicherung des Spielzeugs an sich, aber
auch eine umweltfreundliche Verpackung dadurch
geschaffen werden kann, dass man die Verpackung
für derartige Spielzeug-Bauklötze oder Bausteine zu
einem Bestandteil eines solchen Bauklotzsystems
macht, dergestalt, dass die Verpackung selbst Be-
standteil des Spielzeugs darstellt, was den Kern der
Erfindung darstellt.

[0005] Erreicht wird dies erfindungsgemäß durch die
im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthal-
tenen Merkmale gelöst, wobei zweckmäßige Wei-
terbildungen der Erfindung durch die in den Un-
teransprüchen enthaltenen Merkmale gekennzeich-
net sind, sowie durch ein System unter Verwendung
einer solchen Verpackung. Nach einem weiteren As-
pekt schafft die Erfindung mittels der Verpackung zu-

gleich ein Spielzeug als solches, welches auch als
Verpackung verwendbar ist.

[0006] Nach Maßgabe der Erfindung ist die Spiel-
zeugverpackung aus einem insbesondere schach-
tel- oder boxartigen Behälterunterteil Deckel gebil-
det und mit Blickpunkt auf Spielzeug-Bausteine und
dergleichen Bauelemente konfiguriert, die auf einen
Steckverbund ausgelegt sind und insbesondere auf
einer Seite Stecknoppen und zum Großteil auf der
gegenüberliegenden Seite komplementäre Steckauf-
nahmen aufweisen. Dieses Behälterunterteil weist
mindestens auf einem Teil seiner Innenfläche oder
alternativ mindestens einem Teil seiner Außenflä-
che eine mit einer mit der Steckmimik der Baustei-
ne bzw. Bauelemente komplementäre Noppenanord-
nung oder in umgekehrter Anordnung alternativ ei-
ne komplementäre Steckaufnahmenanordnung auf.
Hierbei ist es bevorzugt, dass jeweils die gesamte
Fläche mit jeweils dieser Anordnung bestückt ist. Im
einfachsten Falle lassen sich dadurch in der Verpa-
ckung bereits die Bausteine bzw. dergleichen Bau-
elemente aufrasten, und zwar auf dem Boden der
Verpackung, gegebenenfalls auch auf den Seitenrän-
dern. Insoweit kann das Behälterunterteil sozusagen
systemangepasst mit in die verschiedensten Bauwei-
sen integriert werden, die mit solchen Bauklötzen und
dergleichen Bauelementen möglich und durchführbar
sind.

[0007] In einer zweckmäßigen Weiterbildung der Er-
findung weist zumindest das Behälterunterteil min-
destens auf seiner der Stecknoppenausbildung un-
mittelbar gegenüberliegenden Fläche, das heißt je-
weils an der rückseitigen Fläche eine komplemen-
täre Steckaufnahmeausbildung auf. Noppenausbil-
dung bzw. Steckaufnahmeausbildung sind zueinan-
der komplementär, und zwar in einem gleichmäßi-
gen, das heißt regelmäßigen Muster, das heißt vor-
zugsweise in parallelen Längsreihen und in paralle-
len hierzu senkrechten Querreihen angeordnet und
entsprechen hierbei der Mimik der Bauklötze bzw.
Bauelemente mit entsprechender Steckmimik, für die
die Verpackung verwendet wird. Der hierin verwen-
dete Begriff von Bausteinen und Bauklötzen ist breit
im Rahmen der Erfindung zu verstehen und umfasst
neben einer typischen klotzartigen bzw. quaderför-
migen Ausbildung auch figurliche Ausbildungen und
dergleichen.

[0008] In besonders zweckmäßiger Weise sind die
Stecknoppen auf der gesamten Innen- oder Außen-
fläche des Behälterunterteils ausgebildet. Für den
Fall, dass auch Steckaufnahmen im Behälterunterteil
vorgesehen sind, sind diese entsprechend der Steck-
mimik der Bauklötze auf der den Stecknoppen ge-
genüberliegenden, das heißt jeweils auf der rücksei-
tigen Fläche des einzelnen Bauelements, also Sei-
tenwand oder Boden, ausgebildet, und zwar vorzugs-
weise ebenfalls ganzflächig.
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[0009] Das heißt, falls die Innenfläche des aus dem
Boden und den Seitenwänden gebildeten Behälter-
unterteils mit Stecknoppen in regelmäßiger Anord-
nung bestückt bzw. ausgebildet ist, befinden sich
in der bevorzugten Ausbildung die komplementären
Steckaufnahmen auf der Außenfläche des Behälter-
unterteils oder umgekehrt. Dadurch ergibt sich ein
universeller Einsatz des Behälterunterteils und des-
sen vorteilhafte Integration in ein System aus derarti-
gen Bauklötzen mit Steckmimik, was heißt, dass die
Verpackung als solche innerhalb eines solchen Bau-
kastensystems verwendbar ist und nicht mehr weg-
geworfen werden und entsorgt werden muss. Sie ist
vielmehr quasi Bestandteil des verkauften Bauklotz-
systems und somit vorzugsweise auch selbst Spiel-
zeug.

[0010] In einer vorteilhaften Weiterbildung sind die
oberen Stirnwände der Seitenwände zumindest be-
reichsweise mit Stecknoppen versehen, wodurch Be-
hälterunterteile im Stapel aufeinander miteinander
über den Boden und die Seitenwände miteinander
zu einem stabilen Stapelverbund verrastbar sind, der
aber ohne Weiteres manuell leicht gelöst werden
kann. Dadurch erleichtert sich zum einen die Auf-
bewahrung der einzelnen Bauklötze im Spielzimmer,
so dass also auch nach dem Spielen sehr schnell
und einfach Ordnung geschafft werden kann. Zu-
gleich können die Behälterunterteile, die als Schach-
teln oder Boxen wirken, gleiche Bauklötze jeweils auf-
nehmen, so dass für das Spielen immer ein schnel-
ler Zugriff zu den Bauklötzen möglich ist, die für den
entsprechenden Bau gerade benötigt werden.

[0011] In diesem Zusammenhang, also mit der Sta-
pelung der Behälterunterteile, ist es zweckmäßig,
dass die Noppen stirnrandseitig auf den Seiten-
wänden, insbesondere im Mittelbereich der Stirn-
ränder vorgesehen sind, und zwar insbesondere
an zwei gegenüberliegend angeordneten Seitenwän-
den. Zweckmäßig in diesem Zusammenhang ist die
Ausbildung eines Flansches am jeweiligen oberen
Stirnrand der Seitenwand, der nach innen parallel
zum Boden vorsteht und als Aufstands- und Rast-
fläche bei der Übereinanderstapelung von Behälter-
unterteilen genutzt werden kann. Diese Ausbildung
ist aber auch zweckmäßig für die Verrastung des
Deckels auf dem Behälterunterteil, so dass entspre-
chende Steckaufnahmen oder Stecknoppen deckel-
seitig korrespondierend zu den entsprechenden Aus-
bildungen am Behälterunterteil vorgesehen sein kön-
nen. Der Begriff der Stecknoppen ist breit zu verste-
hen und es eignen sich alle Noppenausbildungen,
die mit komplementären Steckaufnahmen fest aber
lösbar verrastbar sind. Vorzugsweise eigenen sich
zylinderförmige und senkrecht von der Wand- oder
Bodenfläche vorstehende Noppen mit kreisförmigem
Querschnitt.

[0012] Im Rahmen der Erfindung liegt es, auch den
Deckel entsprechend den vorher in Bezug auf das
Behälterunterteil beschriebenen Noppen- und/oder
Steckaufnahmenausbildungen zu versehen und zwar
auch in entsprechender Anordnung. Dabei liegt es
im Rahmen der Erfindung, beide Bauteile, also Be-
hälterunterteil und Deckel entsprechend zu gestalten
oder bedarfsweise nur den Deckel, bei dem vorzugs-
weise die Noppen- und/oder Steckaufnahmenausbil-
dung auf der dem Behälterunterteil zugewandten Sei-
te vorgesehen ist. Dies ist im Rahmen der Erfindung
aber nicht zwingend, vielmehr lässt sich im Rahmen
der Erfindung auch die Deckeloberseite derart ge-
stalten. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung liegt insbe-
sondere darin, dass sich hierdurch aufgrund entspre-
chender Abklappung von am Deckel befestigten La-
schen oder Seitenwänden eine entsprechende Bo-
denplatte für das Aufsetzen der Bauklötze und der-
gleichen Bauelemente eines Baukastensystems mit
entsprechender Steckmimik darstellen lässt.

[0013] In diesem Zusammenhang ist es bevorzugt,
dass der Deckel mit entsprechenden Rastabschnit-
ten versehen ist, die bedarfsweise mit Noppen oder
Steckaufnahmen ausgebildet sind und mit den ent-
sprechenden Steckmimiken auf den Stirnrändern der
Seitenwände und der Flansche und/oder am Boden
des Behälterunterteils korrespondieren.

[0014] In besonders zweckmäßiger Weise sind die
Seitenwände des Behälterunterteils klappbar ausge-
bildet, wobei in einer bevorzugten Ausführungsform
die Seitenwände in ihrer aufgerichteten Stellung auf
dem Boden des Behälterunterteils randseitig aufste-
hen. Die Verrastung von im Stapel angeordneten Be-
hälterunterteilen erfolgt vorzugsweise über die stirn-
seitigen Noppen und/oder über die randseitig an der
unteren Fläche des Bodens angeordneten Steckauf-
nahmen. Durch geeignete Rastabschnitte mit entwe-
der Stecknoppen oder Steckaufnahmen kann der De-
ckel in einfacher Weise mit der Oberseite des Behäl-
terunterteils verrastet werden.

[0015] Hierzu ist es zweckmäßig, dass der Deckel
mindestens an zwei gegenüberliegenden Deckelsei-
ten mit abklappbaren Faltwänden versehen ist, die
nach dem Aufsetzen des Deckels auf die Oberseite
des Behälterunterteils über die entsprechenden Sei-
tenwände des Behälterunterteils klappbar und auf-
grund der insbesondere auf den abklappbaren Falt-
wänden vorhandenen Rastabschnitte mit entspre-
chender Steckmimik mit den Außenflächen der Sei-
tenwände bzw. den daran abgeklappten Seitenklap-
pen von Seitenwänden verrastbar sind. Dadurch lässt
sich eine insgesamt stabile, aber manuell leicht zu
öffnende Verpackung bilden, die, wie oben dargelegt,
integraler Bestandteil des Bauelementsystems sein
kann und ist.
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[0016] Bevorzugt ist das Behälterunterteil einstückig
aus Kunststoff durch Spritzgießen hergestellt. Die
Verbindung der klappbaren Elemente mit beispiels-
weise dem Boden des Behälterunterteils erfolgt hier-
bei zweckmäßigerweise über an sich bekannte Film-
scharniere. Bedarfsweise, falls auf eine einstückige
Herstellung verzichtet werden kann, können auch
Klappgelenke verwendet werden, wobei in vorteilhaf-
ter Weise die Bauelemente dann über die Gelen-
ke zusammensteckbar sind, das heißt die einzelnen
Bauelemente ohne Weiteres bedarfsweise auch von-
einander lösbar und austauschbar sind.

[0017] Bedarfsweise kann das Behälterunterteil
auch aus anderen Materialien, wie etwa Holz, Holzfa-
serplatten, Karton und dergleichen, gebildet sein, je-
doch ist Kunststoff insbesondere geeignet.

[0018] Für den Deckel ist es zweckmäßig, diesen
nach Bedarf entweder aus Karton oder aus Kunststoff
auszubilden, wobei bedarfsweise auch ein Misch-
produkt aus Karton und Kunststoff vorliegen kann.
Zweckmäßig ist, dass im Deckel entsprechende
Rastabschnitte für den Steckverbund mit dem Behäl-
terunterteil integriert sind, was durch integrale Aus-
bildung im Deckel erfolgen kann oder aber dadurch,
dass die Rastabschnitte als Aufsteck- oder Einste-
ckelemente konzipiert und ausgelegt sind.

[0019] Je nach Anwendungsfall steht es im Rahmen
der Erfindung, die Seitenwände auch starr mit dem
Boden auszubilden, also diese nicht klappbar zu ma-
chen. Bedarfsweise kann für das Behälterunterteil
auch ein Deckel aus Kunststoff verwendet werden,
der aus einer Deckelplatte und umlaufend daran an-
geordneten Deckelseitenwänden gebildet ist und so-
mit passend auf das Unterteil aufsetzbar ist. Der De-
ckel sitzt dann fest, aber lösbar aufgrund des Pass-
sitzes auf dem Behälterunterteil, kann aber manuell
auch wieder vom Behälterunterteil abgehoben wer-
den.

[0020] Zur Sicherung gegen einen unberechtigten
Zugriff zur Verpackung kann es zweckmäßig sein, die
Verpackung mit einer entsprechenden Umschlagfolie
zu versehen, was an sich bekannt, jedoch im Rah-
men der Erfindung zweckmäßig ist.

[0021] Die Erfindung betrifft ferner ein System mit ei-
ner Verpackung gemäß vorbeschriebener Art, die in-
tegraler Bestandteil eines Bauelementensystems aus
Bausteinen oder Bauklötzen ist, und zwar aufgrund
der in der Verpackung ausgebildeten Steckmimik mit
Stecknoppen und/oder Steckaufnahmen. Ferner be-
trifft die Erfindung ein Spielzeug unter Verwendung
einer erfindungsgemäßen Verpackung.

[0022] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung

beschrieben. Darin zeigen in rein schematischer Dar-
stellung

Fig. 1 eine Ausführungsform einer schachtel-
oder boxförmigen Verpackung in aufgelöster
Darstellung, das heißt mit abgehobenem Deckel

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Be-
hälterunterteils der Verpackung

Fig. 3 das Behälterteil gemäß Fig. 2 in vollstän-
diger aufgeklappter Stellung zur Bildung einer
Spielunterlage

Fig. 4 eine Ausführungsform zur Darstellung
einer vergrößerten Spielunterlage aus aufge-
klappten Behälterunterteilen nach Fig. 3

Fig. 5 übereinander angeordnete Behälterunter-
teile in fertiger Montagestellung

Fig. 6 eine Übereinanderanordnung mehrerer
Behälterunterteile

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der Ver-
packung während der Montage

Fig. 8 eine Ansicht der Unterseite eines Deckels

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung einer fer-
tig montierten Verpackung

Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel einer gelenki-
gen Anbindung zwischen Elementen des Behäl-
terunterteils

Fig. 11 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
Behälterunterteils mit aufsetzbarem Deckel in
perspektivischer Darstellung sowie

Fig. 12 eine Übereinanderanordnung von Boxen
gemäß Fig. 11 in fertig montierter Verpackungs-
lage.

[0023] Fig. 1 zeigt eine schachtelförmige Verpa-
ckung 1, welche in Art einer Box oder eines schach-
telförmigen Behälters mit Deckel aufgebaut ist, wo-
bei das Behälterunterteil mit 2 und der Deckel mit
4 bezeichnet ist. Im dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist das box- oder schachtelartige Behälterunter-
teil 2 aus Kunststoff durch Spritzgießen hergestellt,
und zwar vorzugsweise einstückig durch Spritzgie-
ßen. Der Deckel 4 kann aus geeigneter Kartonage
oder aus Kunststoff oder - wie später beschrieben
wird - aus beiden Materialien hergestellt sein. Wahl-
weise können auch andere geeignete Materialien für
die Bestandteile der Verpackung verwendet werden,
wie etwa Holz, Holzfaserplatten, Kartonage und der-
gleichen mehr.

[0024] Fig. 2 zeigt das Behälterunterteil 2 im Zu-
stand der Öffnung des Behälters zur Bildung ei-
ner Funktionsstellung einer Spielunterlage. Ersicht-
lich umfasst das Unterteil 2 einen Boden 6 und Sei-
tenwände 8, 10, 12 und 14, die sich in Fig. 2 in
aufgeklappter Stellung befinden. Die Seitenwände 8
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bis 14 sind hierbei mit dem Boden 6 gelenkig ver-
bunden, insbesondere über Filmscharniere, was es
ermöglicht, das Behälterunterteil 2 einstückig durch
Spritzgießen aus Kunststoff herzustellen. Der einstü-
ckige Verbund zweier Kunststoffbauelemente über
ein Filmscharnier ist für sich bekannt, so dass hier-
in eine detaillierte Beschreibung eines solchen Film-
scharniers entbehrlich ist.

[0025] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel stehen
die Seitenwände 8 bis 14 vorzugsweise auf dem hier
rechteckförmigen Boden 6.

[0026] Die umlaufend auf dem Boden angeordneten
Seitenwände 8 bis 14 sowie der Boden 6 sind an ihren
Innenflächen, das heißt dem Inneren des Behälter-
unterteils 2 zu gerichteten Flächen 16 mit vorstehen-
den Noppen 18 verbunden, die Stecknoppen eines
Steckverbunds bilden. Die Noppen 18 sind vorzugs-
weise in regelmäßigem, insbesondere gleichem Ab-
stand zueinander angeordnet und zwar insbesonde-
re in parallelen Längsreihen und hierzu senkrechten
Querreihen, das heißt jede Stecknoppe ist Teil einer
Längsreihe und einer senkrechten Reihe. Insofern ist
bei der Ausführungsform nach Fig. 2 vorzugsweise
die gesamte Innenfläche, die durch den Boden und
die Seitenwände 8 bis 14 gebildet ist, mit in einem
regelmäßigen Muster angeordneten Stecknoppen 18
versehen.

[0027] Die Außenfläche 20 sowohl des Bodens 6 wie
auch der vier Seitenwände 8 bis 14 ist mit Steck-
aufnahmen 22 in regelmäßiger Anordnung versehen,
wobei die Mimik, das heißt die Anordnung der Steck-
aufnahmen 22, einschließlich deren Ausbildung kom-
plementär mit der Mimik und Ausbildung der Steck-
noppen 18 ist, wie deutlich aus den Figuren hervor-
geht. Die Stecknoppen sind so ausgebildet, dass die-
se mit den Steckaufnahmen verrastbar sind.

[0028] Aufgrund dieser Struktur ist das Behälterun-
terteil 2 für die Aufnahme von Spielzeug-Bausteinen
gerüstet, die blockartig in unterschiedlichen Größen
ausgebildet und auf einer Seite mit entsprechenden
Stecknoppen und auf der gegenüberliegenden Sei-
te mit entsprechenden Steckaufnahmen versehen ist,
die in der Mimik und der Ausbildung mit den Steck-
noppen 18 und den Steckaufnahmen 22 des Be-
hälterunterteils kompatibel sind. Das heißt, entspre-
chende Bauklötze bzw. Bausteine oder dergleichen
Bauelemente können über einen Steckverbund bei-
spielsweise auf dem Boden 6 angeordnet werden und
sind dann infolge der Mimik durch Eingriff der Steck-
noppen in entsprechende Steckaufnahmen oder um-
gekehrt durch Rastverbund fest, aber lösbar verbun-
den.

[0029] Gemäß Fig. 2 sind die gegenüberliegenden
Längsseitenwände 8 und 12 nur beispielshalber als
Längswände des Behälterunterteils ausgebildet, zwi-

schen denen dann die schmalen Seitenwände 10
und 14 angeordnet sind. Die Seitenwände stoßen
über Eck bündig aneinander. Vorzugsweise die bei-
den Längsseitenwände 8 und 12 sind jeweils an ih-
ren beiden seitlichen Enden mit Faltklappen 24 und
26 versehen, die auf der Außenfläche und der Innen-
fläche dieselbe Mimik bezüglich der Noppen 18 und
Aufnahmen 22 aufweisen. Das heißt, die Außenflä-
che 20 beispielsweise der in Fig. 2 dargestellten un-
teren Klappe 24 weist auf der dem Betrachter zuge-
wandten Seite Steckaufnahmen 22, hingegen die im
montierten Zustand nach innen in Richtung Behälter-
unterteil gerichtete Innenfläche 16 Stecknoppen 18
auf. Dadurch kann nach Aufrichten der klappbaren
Seitenwände 8 bis 14 in die in Fig. 2 ersichtliche Stel-
lung eine Verriegelung bzw. Verrastung durch Ein-
klappen der entsprechenden Seitenklappen 24, 26
auf die Außenfläche der schmalen Seitenwände 10
und 14 erfolgen, so dass die auf der Innenfläche der
Klappen 24 und 26 ausgebildeten Stecknoppen 18 in
Steckeingriff mit den auf der Außenfläche der schma-
len Seitenwände 10 und 14 ausgebildeten Steckauf-
nahmen 22 gelangen. Dieser Rastverbund der Ver-
packung ist außerordentlich stabil, jedoch leicht ma-
nuell auch wieder lösbar, was durch einfaches Auf-
klappen der seitlichen Klappen 24 und 26 erfolgt. So-
bald diese aufgeklappt sind, kann das Behälterunter-
teil 2 in die aus der Fig. 3 ersichtliche Stellung einer
plattenartigen Spielunterlage überführt werden, in der
der Boden, die Seitenwände und die Klappen in ei-
ner Ebene liegen. Die aus Fig. 3 ersichtliche Spielun-
terlage kann dann als Unterlage für das Aufstecken
der mit den entsprechenden Steckaufnahmen verse-
henen Bauklötze dienen.

[0030] Gemäß Fig. 3 sind im randseitigen Mittenbe-
reich einer jeden Längsseitenwand 8, 12 nach oben
vorstehende Flansche 28 ausgebildet, welche die
oberen Stirnränder 30 der Längsseitenwände 8, 12
in aufgerichteter Stellung der Seitenwände nach in-
nen zu, das heißt in Richtung des Behälterinneren,
verbreitern. Diese Flansche 28 sind auf einer Seite
mit komplementären Stecknoppen und vorzugswei-
se auf der gegenüberliegenden Seite mit Steckauf-
nahmen oder umgekehrt ausgebildet, so dass sich
dieselbe Mimik wie bei den übrigen Bauelementen
des Behälterunterteils ergibt. Im dargestellten Aus-
führungsbeispiel sind bevorzugt auch die Stirnränder
30 mit nach oben vorstehenden Stecknoppen 18 ver-
sehen. Die Flansche 28 sind im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel auf der nach innen in Richtung des Bo-
dens 6 weisenden Fläche mit Steckaufnahmen und
auf der Außenfläche mit Stecknoppen entsprechend
der Ausbildung auf den Stirnrändern 30 der Seiten-
wände versehen.

[0031] Diese Ausbildung der Stirnränder 30 und
der verbreiternden Flansche 28 mit entsprechenden
Stecknoppen ermöglicht eine stabile Stapelung meh-
rerer Boxen übereinander, wie es aus den Fig. 5 und
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Fig. 6 ersichtlich ist, aber auch eine Verrastung des
Deckels 4, wie weiter unten noch beschrieben wird.

[0032] Aus Fig. 4 ist ersichtlich, dass sich die Spiel-
unterlage beliebig erweitern lässt, indem weitere aus-
geklappte Behälterunterteile 2 zusammengesteckt
werden, im dargestellten Ausführungsbeispiel nach
Fig. 4 sind dies zwei ausgeklappte Behälterunterteile,
die infolge Steckverbund untereinander eine stabile
Spielunterlage bilden. Die Spielunterlage kann durch
Hinzusetzen und Aufclipsen weiterer aufgeklappter
Behälterunterteile beliebig vergrößert werden.

[0033] Fig. 5 zeigt aufeinandergestapelte Behälter-
unterteile 2, wobei aufgrund der stirnseitig auf den
Seitenwänden und den Flanschen 28 angeordneten
Noppen ein Steckverbund mit dem Boden eines im
Stapel darüber befindlichen Behälterunterteils mög-
lich ist, also ein stabiler Stapel aus derartigen Boxen
gebildet werden kann. Dies erlaubt ein praktisches
Unterbringen der verschiedensten Bauklötze.

[0034] Wie Fig. 6 zeigt, kann infolge des Rastver-
bunds eine beliebige versetzte Stapelung erfolgen,
was beim Spielen einen Stapelverbund in versetz-
ter Anordnung der Boxen ermöglicht und damit ei-
nen Zugriff auf beispielsweise verschiedene Bauklöt-
ze oder Bausteine. Eine solche Anordnung kann auch
als Spielzeug für eine turmartige Konstruktion ver-
wendet werden.

[0035] Fig. 7 zeigt schließlich den Deckel 4 in ei-
ner Funktionsstellung zur Bildung eines fest auf dem
Behälterunterteil sitzenden Deckels. Hierzu wird der
Deckel an zwei gegenüberliegenden Seiten mit zwei
Faltwänden 32 und 34 versehen, die am Deckel 4 falt-
bar angelenkt sind. Diese Faltwände 32 und 34 sind
auch aus Fig. 1 ersichtlich, wobei sich dort die Falt-
wände noch nicht in heruntergeklappter Stellung be-
finden.

[0036] Fig. 8 zeigt den Deckel 4 von der Untersei-
te her, das heißt die dem Behälterunterteil in aufge-
setzter Stellung des Deckels zugewandte Fläche. Er-
sichtlich weist jede Faltwand an den seitlichen Enden
Rastabschnitte 36 auf, hier insgesamt am Deckel 4
vier, die mit Stecknoppen 18 entsprechend der Aus-
bildung des Behälterunterteils 2 versehen sind, wo-
hingegen an den beiden Längsseiten des Deckels 4
Rastabschnitte 38 angeordnet bzw. ausgebildet sind,
die mit Rastausnehmungen 22 versehen sind. Diese
Ausgestaltung ist nur beispielshalber und keinesfalls
beschränkend.

[0037] Insoweit kann beim Aufsetzen des Deckels
nach Fig. 7 und Herunterklappen der beiden Faltwän-
de 32, 34 auf die schmalen Seitenwände eine Verras-
tung zwischen den Faltwänden und dem Behälterun-
terteil erfolgen ebenso wie eine Verrastung des De-
ckels im Bereich der mittigen Rastabschnitte 38. Hier-

bei ergibt sich durch Herunterklappen der Faltwände
ein Rasteingriff in Art eines Steckverbunds der Nop-
pen 18 der Rastabschnitte 36 mit den Steckausneh-
mungen 22 der Klappen 24 und 26 sowie ein Steck-
verbund zwischen den an den Flanschen 28 vorge-
sehenen nach oben stehenden Noppen 18 des Be-
hälterunterteils mit den Steckaufnahmen der Rastab-
schnitte 38, so dass, wie aus Fig. 9 ersichtlich ist, ein
stabiler Rastsitz des Deckels 4 auf dem Behälterun-
terteil 2 gewährleistet ist, der bedarfsweise aber leicht
geöffnet werden kann, um einen Zugriff zum Behäl-
terinhalt zu ermöglichen.

[0038] Das heißt, nach Maßgabe der Erfindung lässt
sich in einfacher Weise eine Verpackung durch Auf-
klappen des Behälterunterteils in eine Spielunterla-
ge bzw. Spielzeug verwandeln, die beliebig erweiter-
bar ist. Zudem ist eine stabile Verpackung für die Auf-
bewahrung von Bausteinen bzw. Bauklötzen möglich
und zugleich ein schnelles Öffnen und wiederum Ver-
schließen des Behälterunterteils über den Deckel 4.

[0039] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Ausrichtung der Stecknoppen so, dass diese an der
Innenfläche des Behälterunterteils angeordnet sind.
Es ist aber auch eine umgekehrte Anordnung mög-
lich, das heißt Ausbildung von Steckaufnahmen an
der Innenfläche und die Ausbildung der Stecknop-
pen an der entsprechenden Außenfläche, was dann
auch eine umgekehrte Anordnung von Noppen und
Aufnahmen bei den Seitenklappen und auf den Stirn-
rändern des Behälterunterteils sowie auf den Rast-
abschnitten des Deckels mit sich bringt. Beide Aus-
führungsformen sind möglich, wobei jedoch im Rah-
men der Erfindung die Ausführung bzw. Noppenan-
ordnung entsprechend der Darstellung in den Fig. 1
bis Fig. 9 bevorzugt wird.

[0040] Der Deckel 4 kann aus Karton oder aus
Kunststoff gebildet sein, wobei die Faltwände vor-
zugsweise wiederum über Filmscharniere am Deckel
4 angebunden sind. Die Rastabschnitte 36 und 38
sind bevorzugt aus Kunststoff gebildet, können aber
auch bei einer Kartonagenausbildung des Deckels 4
verwendet werden, indem sie dort als Einsteckglie-
der in den Deckel 4 gesteckt werden können, so dass
dann auch auf der in Fig. 7 oberen Seite des Deckels
die Rastabschnitte, dort dann aber mit umgekehrter
Ausbildung von Rastnoppen oder Rastausnehmun-
gen, ausgebildet sind. Dies ist zweckmäßig, aber in
keiner Weise zwingend. Im Falle der Ausbildung des
Deckels 4 als Karton anstelle aus Kunststoff können
die Rastabschnitte auch im Karton mit den entspre-
chenden Noppen und Rastausnehmungen ausgebil-
det sein.

[0041] Fig. 10 zeigt in Teilaussicht für das Film-
scharnier eine alternative Gelenkverbindung für die
Bauelemente des Unterteils, also etwa Gelenkverbin-
dung zwischen Seitenwand und Boden und zwar über
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Scharniergelenke, die für sich bekannt sind. Im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel sind die Gelenke in-
einander clipsbar.

[0042] Fig. 11 zeigt schließlich eine weitere Ausfüh-
rungsform, bei der das Behälterunterteil 2 dem Be-
hälterunterteil in den vorhergehenden Ausführungs-
formen entspricht. In Abwandlung gegenüber den
vorherigen Ausführungsformen ist der Deckel 4 aus
Kunststoff gebildet mit einer Deckplatte 40 und um-
laufenden Deckelseitenwänden 42, der, wie aus
Fig. 12 ersichtlich ist, übergreifend auf das Behälter-
unterteil aufsetzbar ist. Hierbei kann durch die Ge-
staltung des Deckels, also entsprechender Abstands-
anordnung der Seitenwände 42, ein fester Stecksitz
zwischen Deckel 40 und Behälterunterteil 2 erreicht
werden, der aber auch in einfacher Weise lösbar ist,
um einen jederzeit einfachen und schnellen Zugriff
zum Behälterinhalt zu ermöglichen.

[0043] Zweckmäßigerweise wird die Verpackung, so
sie versandfertig gemacht wird, auch mit einer üb-
lichen Verpackungsfolie verpackt, so dass während
Transport und Versand ein unberechtigter Zugriff
nicht möglich ist bzw. ohne weiteres später erkannt
werden kann. Da derartige Verpackungsfolien in ver-
schiedenen Macharten bekannt sind, bedarf es hier
keiner expliziten Beschreibung.

[0044] Fig. 12 zeigt einen Stapel aus übereinan-
der angeordneten Boxen, jeweils aus Behälterunter-
teil 2 und Deckel 4 gebildet. Anzumerken ist hierbei,
dass zwar die Ausführungsbeispiele mit klappbaren
Seitenwänden beschrieben sind, bedarfsweise aber
auch ein starrer Aufbau des Behälterunterteils und
auch des Deckels möglich ist, allerdings dann mit der
Folge, dass der Universalcharakter der Aufmachung
dann nicht in der Weise zur Geltung kommt wie in
den Ausführungsbeispielen zuvor, die mit klappbaren
Seitenwänden versehen sind.

Patentansprüche

1.    Spielzeugverpackung für Spielzeug-Bauele-
mente, insbesondere blockartige Bausteine eines
Baukastensystems, die auf einer Seite mit vorste-
henden Stecknoppen (18) und vorzugsweise auf ih-
rer anderen Seite mit komplementären Steckaufnah-
men (22) versehen sind, die vorzugsweise in regel-
mäßigen Abständen für die Steckverbindung mehre-
rer Bauelemente untereinander ausgebildet sind, bei
der die in Art einer Schachtel oder Box ausgebilde-
te Verpackung aus einem Behälterunterteil und ggf.
einem darauf aufsetzbaren Deckel (4) gebildet ist,
wobei das Behälterunterteil (2) einen Boden (6) und
daran vorzugsweise umlaufend angeordnete Seiten-
wände (8 bis 14) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest das Behälterunterteil (2) und/
oder der Deckel (4) auf mindestens einem Teil sei-
ner Innenfläche (16) oder seiner Außenfläche (20)

mit einer mit der Steckmimik der Bauelemente bzw.
Bausteine komplementären Anordnung und Ausbil-
dung von Stecknoppen (18) oder Steckaufnahmen
(22) versehen ist.

2.    Verpackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Behälterunterteil (2) min-
destens auf seiner der Stecknoppenausbildung ge-
genüberliegenden Fläche mit einer komplementären
Ausbildung von Steckaufnahmen (22) versehen ist
oder umgekehrt.

3.  Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stecknoppen (18) auf der
gesamten Innen- oder Außenfläche des Behälterun-
terteils (2) ausgebildet sind und die Steckaufnahmen
(22) vorzugsweise ganzflächig auf der den Noppen
gegenüberliegenden Flächen ausgebildet sind.

4.    Verpackung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den
oberen Stirnrändern (30) der Seitenwände (8 bis 14)
zumindest bereichsweise Noppen (18) oder Aufnah-
men (22) angeordnet sind.

5.    Verpackung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Noppen (18) stirnrandseitig
im Mittelbereich von zwei gegenüberliegend ange-
ordneten Seitenwänden (8, 12) angeordnet sind.

6.    Verpackung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Noppen (18) auf einem nach
innen in das Behälterunterteil (2) gerichteten Stirn-
randverbreiterung in Art eines Flansches (28) ange-
ordnet sind.

7.    Verpackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Deckel mindestens auf
seiner dem Behälterunterteil zugewandten Fläche
vorzugsweise ganzflächig mit einer Noppen- und/
oder Steckaufnahmenausbildung und -anordnung
entsprechend mindestens einem der Ansprüche 1 bis
6 ausgebildet ist.

8.    Verpackung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
schachtel- oder boxartige Behälterunterteil (2) vier
umlaufende Seitenwände (8 bis 14) aufweist, die
klappbar mit dem Boden (6) des Behälterunterteils
(2) verbunden sind, wobei vorzugsweise zwei gegen-
überliegende Seitenwände, und zwar vorzugsweise
die langen Seitenwände (8, 12), jeweils seitliche Falt-
klappen (24, 26) aufweisen, die beidseits einer jeden
Seitenwand (8, 12) angelenkt sind und an ihrer In-
nenseite oder Außenseite mit der Seitenwand (8, 12)
komplementäre Stecknoppen (18) und rückseitig ent-
sprechende Steckaufnahmen (19) aufweisen, derart,
dass in aufgerichteter Stellung der klappbaren Sei-
tenwände (8 bis 14) ein Rast-Steckverbund zwischen
den Klappen (24, 26) und zwischen den gegenüber-
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liegenden Seitenwänden (8, 12) angeordneten, vor-
zugsweise schmalen Seitenwänden (10, 14) ausbild-
bar ist.

9.    Verpackung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der De-
ckel (4) mindestens bereichsweise Steckaufnahmen
(22) oder Stecknoppen (18) aufweist, die mit den
Stecknoppen (18) oder Steckaufnahmen (22) auf den
Stirnrändern der Seitenwände (8 bis 14) des Behäl-
terunterteils (2) komplementär sind, derart, dass der
aufgesetzte Deckel (4) mit dem Behälterunterteil (2)
über einen Steckverbund verrastbar ist.

10.    Verpackung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Deckel (4) an zwei ge-
genüberliegenden Deckelseiten jeweils randseitig die
Noppen (18) oder Steckaufnahmen (22) aufweist,
und dass diese vorzugsweise jeweils mittig an den
beiden Deckelseiten angeordnet sind.

11.    Verpackung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (4) an zwei
gegenüberliegenden Deckelseiten angelenkte Falt-
wände (32, 34) aufweist, die an ihrer dem Behäl-
terunterteil (2) zuweisenden Fläche mindestens be-
reichsweise mit Stecknoppen (18) oder Steckaufnah-
men (22) versehen sind, die mit den an der Außen-
fläche zweier gegenüberliegender Seitenwände aus-
gebildeten Steckaufnahmen oder Stecknoppen fest,
aber lösbar komplementär gebildet sind, derart, dass
die nach Aufsetzen des Deckels (4) auf das Behälter-
unterteil (2) heruntergeklappten Faltwände (32, 34)
mit den entsprechenden Seitenwänden (10, 14) des
Behälterunterteils oder den dortigen Faltklappen (24,
26) durch einen Steckverbund verrastbar ausgebil-
deten Steckaufnahmen oder Stecknoppen fest, aber
lösbar sind.

12.  Verpackung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Faltwände (32, 34) jeweils
an ihren beiden Seitenrändern mit den Stecknop-
pen (18) oder Steckaufnahmen (22) vorzugsweise für
den Steckverbund mit den beiden jeweils von außen
auf die entsprechenden Seitenwände des Behälter-
unterteils angeklappten Faltklappen (24, 26) verse-
hen sind.

13.    Verpackung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Behälterunterteile (2) in Übereinanderanordnung im
Stapel miteinander durch Steckverbund fest, aber
lösbar verrastbar sind.

14.    Verpackung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behälterunterteil (2) vorzugsweise einstückig durch
Spritzgießen aus Kunststoff gebildet ist, und dass der
Deckel durch Spritzgießen aus Kunststoff und/oder
aus Karton gebildet ist.

15.  Verpackung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
sammengesetzte Einheit aus Behälterunterteil und
aufgesetztem Deckel (2, 4) mit einer Umschlagfolie
für Transport und Lagerung verpackt sind.

16.    System mit einer Spielzeugverpackung für
Spielzeug-Bauelemente und dergleichen Baustei-
nen, die mit einer Steckmimik versehen sind, bei
der vorzugsweise auf einer Seite der Bauelemente
Stecknoppen und auf der gegenüberliegenden Sei-
te komplementäre Steckaufnahmen für einen Rast-
verbund der Bausteine untereinander ausgebildet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Verpa-
ckung durch die Merkmale von mindestens einem der
vorhergehenden Ansprüche gebildet ist.

17.  Spielzeug, insbesondere für ein System nach
Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spielzeug durch eine Verpackung gemäß mindes-
tens einem der Ansprüche 1 bis 14 gebildet ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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